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KurzProtokoll   
der Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Kierspe vom  

Donnerstag, 26. Februar 2026  im Rathaus der Stadt Kierspe (Raum C)  

 
 
Beginn: 17.00 Uhr                       Ende:  18.50  Uhr                                                                  
Anwesend  waren (sh./lt. Anwesenheitsliste):  
B. Balke, M. Struth, J. Grella, H. Klawonn, M.-L. Linde, F.-H. Langemann, A. Lubbers, U. Sendler G. Würth,  
sowie   U. Fülber (Schriftführung).  
Als Gäste: RA Christoph Gebauer (Vortrag), Liesel und Karlheinz Krause, Karin Derksen, Brigitte Almus, Chr. 

Furmanek, Anke Meier, W. Grolla, Ehel. Hendrike, Beate Bayer, Brigitte Bleistein, Sigrid Jung, Andrea Hebebrand, 
Jennifer Domel, Birgit Domel, Günter Schulz, Monika Schulz, Marlis Kuhn, A. Schäfer. 
 

 

1.  Begrüßung 

 

Frau Balke eröffnet die Sitzung und begrüßt die zahlreichen Besucher. 

Anschließend übergibt sie das Wort an Herrn Rechtsanwalt Christoph Gebauer. 

 

 

2.  Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Christoph Gebauer, Kierspe zum Themenbereich     

     Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung   

Herr Gebauer dankt den Anwesenden für das zahlreiche Erscheinen und stellt fest, bezüglich dieser 

Thematik gebe es eine große Sensibilität.  

Durch entsprechende Festlegungen werden Angehörige, die Liebsten, entlastet,  

eine Selbstbestimmung sei äußerst wichtig.  

Herr Gebauer hält seinen Vortrag anhand einer Präsentation,  

Interessierte können sich im Anschluß ein Handout mitnehmen.  

Wichtig und hervorzuheben ist:  

Ehepartner sind von Gesetzes wegen nicht automatisch berechtigt, alles für den Partner zu regeln.  

Aufträge müssen vorhanden sein und nachgewiesen werden können, eine Absicherung sei notwendig.  

Bei einem fehlenden gemeinsamen Konto sei eine Bankvollmacht erforderlich.  

U.a. läge ansonsten möglicherweise ein Verstoß gegen das Bank- oder Briefgeheimnis vor (Straftat !).  

Bei Immobilien ist eine notarielle Vollmacht hilfreich.  

 

Ohne Vollmacht(en) sei ein Handeln blockiert, Einspruchs- und Klagefristen können nicht eingehal- 

ten-, notwendige Erklärungen (Kündigung eines Mietvertrages usw.) nicht abgegeben- und Rech-

nungen nicht bezahlt werden etc.  

 

Nach einer Eigentumsübertragung gibt es, bei Erfordernis, eine 10-Jahres- (Rückhol-) Frist! 

 

Vollmachten gelten bis zur Erteilung eines Erbscheines.  

Erforderliche Betreuungen sollten nach Möglichkeit aus dem Familienkreis erfolgen.  

Erteilte Vollmachten gelten für alle Rechtsgeschäfte, die „digitale Welt“ sei eingeschlossen.  

 

Auf Wunsch sollte eine Patientenverfügung aufgesetzt werden, da ansonsten Ärzte sämtliche 

lebensverlängernde Maßnahmen ergreifen müssen. Einzelne Maßnahmen können explizit genannt 

werden. Eine Mißachtung kann Schmerzensgeldforderungen-, Haftungsauswirkungen- sowie einen 

Verlust der Zulassung usw. zur Folge haben.  

Nach Verfügung können palliative Handlungen nur bei Einwilligung stattfinden.  

Dies gilt nur für einen unabwendbaren, laufenden Sterbeprozeß.   

Entscheidungen über einen Ort der Behandlung sind möglich, Schweigepflichtentbindungen gegenüber 

bestimmten Personen ratsam. 

 

Wichtig ist generell, dass derjenige, der entsprechende Erklärungen abgibt, zum Zeitpunkt der 

Erklärung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist.  

 

Bevor er seinen Vortrag beendet erwähnt Herr Gebauer eine weitere wichtige Vortragsthematik:  

Das Testament (handschriftlich / notariell).  
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Er bedankt sich dafür, dass er für seinen Vortrag eingeladen wurde,  

Frau Balke bedankt sich bei Herrn Gebauer und überreicht ihm ein Geschenk.  

 

 

3. Vorstandswahlen 

 

Für das Wahlverfahren der Vorsitzenden übernimmt der Schriftführer die Leitung.  

 

Nach den Statuten des Seniorenbeirates („Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Kierspe“ 

vom 19.06.2007 i.d.F.v. 17.11.2021) beträgt die Amtszeit des Seniorenbeirates 2 ½ Jahre und 

beginnt mit der konstituierenden Sitzung.  

Der jetzige Seniorenbeirat tagte erstmalig am 05.10.2023, als neue Vorsitzende wurde Frau Bärbel 

Balke gewählt, Stellvertreterin wurde Frau Marianne Struth.  

Zur Wahl als Vorsitzende stellt sich erneut Frau Balke, weitere Vorschläge erfolgen nicht und eine 

geheime Wahl wird nicht gewünscht.   

Frau Balke wird einstimmig wiedergewählt und nimmt ihre Wahl an.  

 

Sie informiert anschließend, dass Frau Struth ihre Stellvertretung nicht weiter übernehmen möchte, 

Frau Struth bleibt jedoch Seniorenbeauftragte der Stadt Kierspe.  

Für die Wahl als stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende wird Frau Marie-Luise Linde vorgeschla-

gen, es gibt keine Gegenvorschläge.  

Mit vier Zustimmungen und drei Enthaltungen wird Frau Linde mehrheitlich gewählt.  

Sie findet das Ergebnis nicht so gut, nimmt aber ihre Wahl an.  

 

 

4.  Bestellung eines beratenden Mitgliedes für den Ausschuss für Demografie, Soziales und  

     Familie 

 

Zur Wahl stellt sich Frau Marie-Luise Linde.  

Herr Sendler erklärt, er sei dafür, da sich Frau Linde auskenne.  

Es erfolgt die einstimmige Bestellung von Frau Linde als beratendes Ausschußmitglied.  

 

 

5.  Verschiedenes 

 

Herr Langemann erkundigt sich nach dem Notkrankenhaus mit Bunker in der GSKi, in Anbetracht der 

aktuellen politischen Situation mache er sich Gedanken wegen möglicher Schutzräume. 

Der Seniorenbeirat sollte bei Rat und Verwaltung (ggf. auch bei Kreis und Bezirksregierung) anfragen, 

was man unternehme, um das Vorhandene zu nutzen. 

 

Frau Linde antwortet zunächst, dass diese Immobilie nicht mehr dazu geeignet sei. 

Herr Würth ergänzt, von 1992 bis zum heutigen Tage sei dort technisch nichts mehr geschehen, der 

Rat brauche sich nicht mehr damit zu beschäftigen. Auch das Warnamt in Meinerzhagen sei 

beispielsweise vom Bund/Land aufgegeben worden, die Kommune müsse ggf. alles mit eigenen 

Mitteln bewältigen. 

Unterzeichner ergänzt, die Thematik/die Problematik sei der Verwaltung/dem Ordnungsamt bewusst. 

 

Frau Balke thematisiert die Bildung der Projektgruppe "Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)" 

(sh. Hauptausschusssitzung vom 27.01.2026),  sie möchte eine Beteiligungsmöglichkeit des 

Seniorenbeirates erreichen.  

Die speziellen Probleme der Senioren, wie z.B. Barrierefreiheit, sollten beachtet werden.  

Frau Linde erinnert daran, dass es grundsätzlich vorrangig wichtig sei, dass man Ärzte finden würde.  

Sodann müssten Lage, Grundstück, Parkplätze usw. beachtet werden. 

 

Ergänzende Anmerkung: Einen Tag nach der Sitzung hat Frau Balke mit dem Bürgermeister Olaf 

Stelse über das Thema/den Vorschlag gesprochen, dieser kann dies nicht direkt entscheiden.  

Es soll ein entsprechender Antrag für die nächste Ratssitzung (27.03.) gestellt werden.   
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Frau Struth informiert, dass sie als Seniorenbeauftragte generell nur beratend zur Verfügung stehe,  

dies gelte z.B. für Anträge auf Wohngeld/Lastenzuschüsse (Mietzuschüsse).  

Oft werde bei ihr auch die Thematik „Pflege“ angesprochen.  

Ansonsten habe ihr die Aufgabe gezeigt, dass es uns gut gehe und es viele Möglichkeiten gebe. 

 

Unterzeichner ergänzte, dass die jeweiligen Sachbearbeiter zur Unterstützung bei Antragsstellung etc. 

verpflichtet sind  und  diese während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 08.30 bis 12.00 Uhr  sowie  Mi. 

von 14.00 – 17.00 Uhr) kontaktiert werden können.  

 

Frau Klawonn erkundigt sich nach künftigen Themen. 

 

Herr Langemann schlägt einen möglichen Ortswechsel (Seniorenresidenz, Rat & Tat u.a.) vor.  

 

Herr Sendler erkundigt sich nach einem möglichen Besuch der Ausstellung für Gerontotechnik in 

Iserlohn.  

Frau Linde erinnert an die Haushaltsproblematik, freiwillige Leistungen würden gestrichen.  

Frau Balke ergänzt, sie habe „mit der Brechstange“ ein Budget von 500 €/Jahr für den Seniorenbeirat 

erreicht, für die Weihnachtsgeschenke für bedürftige Senioren würde von der Stadt beispielsweise das 

Porto übernommen. Ein entsprechender Bus koste für vier Stunden ca. 800 € !  

Sie will aber bei der Rüdiger-Potthoff-Stiftung anfragen.  

J. Grella ergänzt, dass dies weit mehr als 50 € p.P., zuzüglich Verpflegung, bedeute.  

 

Frau Balke informiert, dass Herr Tietze im Februar und März weitere 7 Handykurse durchführt.  

Wunschthema von Frau Linde sei das Testament.  

Frau Balke hat Kontakt zu Jemanden, der niederschwellige häusliche Angebote für Bedürftige 

anbietet,  

eine Veranstaltung könne möglicherweise mit einem Seniorenfrühstück verbunden werden.  

 

 

Frau Balke bedankt sich für die Teilnahme, beendet die Sitzung und wünscht Allen einen guten 

Heimweg.  

 

 

Zum Ende der Sitzung können einige Werbematerialien der Landesseniorenvertretung / der 

Landesverkehrswacht NRW zur Thematik „NRW leuchtet – Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit“ verteilt 

werden.  

 

 

 

 

 

gez.:         gez.:  

 

Bärbel Balke                         Uli Fülber  

Vorsitzende      Schriftführer 


